
    

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 84 der Landesbauord-
nung wird nach Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung vom 
...................... folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 88 B für das Gebiet süd-
lich des Beimoorwegs, westlich begrenzt durch eine gedachte Fortführung der Kurt-
Fischer-Straße, südlich begrenzt durch die Aue und östlich begrenzt durch den 210 m 
östlich der Ortsdurchfahrt gelegenen Nord-Süd verlaufenden Knick sowie für einen Teil-
bereich des Gewerbegebiets Nord nördlich des Beimoorwegs im Bereich der Ortsein-
fahrt in einer Tiefe von ca. 200 m und einer Breite von ca. 100 m, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen: 
 
Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) 1990. 
 
Verfahrensvermerke: 
 
1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtverordnetenver-

sammlung vom ---. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlus-
ses ist durch Abdruck im „Hamburger Abendblatt / Teil Stormarn“ am --- erfolgt. 

 
2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB wurde am 

31.10.2013 durchgeführt. 
 
3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung 

berührt sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 1 i.V.m.§ 3 Abs. 1 BauGB am 
14.02.2014 unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

 
4. Der Umweltausschuss und der Bau- und Planungsausschuss haben am 

08.06.2016 und am 15.06.2016 den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 88 B und 
die Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt. 

 
5. Der Entwurf des Bebauungsplans und die Begründung haben in der Zeit vom 

30.06.2016 bis 04.08.2016 während der Dienststunden nach § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur 
Niederschrift abgegeben werden können, am 21.06.2016 im „Hamburger Abend-
blatt/ Teil Stormarn“ ortsüblich bekannt gemacht. 

 
6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung 

berührt sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am 29.06.2016 zur Ab-
gabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

 
Ahrensburg, den 

 
Michael Sarach 
Bürgermeister 

 
 
 
 
 



    

7.  Der katastermäßige Bestand am sowie die geometrischen Festlegungen der 
neuen städtebaulichen Planung werden als richtig bescheinigt. 

 
 Ahrensburg, den 
 
 _______________________ 
 (Öffentl. best. Vermess. -Ingenieur) 
 
8. Der Bau- und Planungsausschuss sowie der Umweltausschuss haben die Stel-

lungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange am .............. geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt. 

 
10. Die Stadtverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan, bestehend aus der 

Planzeichnung (Teil A) und der Begründung (Teil B) am ...................... als Sat-
zung beschlossen und die Begründung durch Beschluss gebilligt. 

 
Ahrensburg, den 

 
Michael Sarach 
Bürgermeister 

 
11. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 

Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 

Ahrensburg, den 
 

Michael Sarach 
Bürgermeister 

 
12. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Stadtverordnetenversammlung 

und die Stelle, bei der der Plan mit Begründung auf Dauer während der Dienst-
stunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den In-
halt Auskunft erteilt, sind am ………………. ortsüblich bekannt gemacht worden. 
In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich er-
gebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Ent-
schä-digungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche 
(§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO 
wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am ………………. in Kraft 
getreten. 

 
Ahrensburg, den 
 
Michael Sarach 
Bürgermeister 


